
513 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

Bericht 
des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag (146/A) der Abgeord
neten Wimberger,. Dr. Prader und Genos
sen, betreffend Änderungen auf dem Ge
biete des Kriegsopferversorgungswesens und 
eine Änderung des Bundesgesetzew über 

Wohnungs beihilfen. 

Die Abge~rdnetent W i m b erg e r, Dr. Pr a
der, K y sei a, V 0 11 man n, Wi'lllelmine 
M 0 i k, G las e r, C z ·e t tel, R e gen sb u r
ger und Genossen haben in der Sitzung des 
Nationalrates ani 22. November 1961 den ob
genannten Initiativantrag eingebracht, der dem 
Ausschuß für soziale Verwaltung zurVorberatung 
zugewiesen wurde. Dieser Initiativantrag bein
ha1tet zwei Gesetzentwürfe. 

1. Auf dem Gebiete der Kriegsopferversorgung 
erweist es sich als unumgänglich notwendig, eine' 
Rei!he von Bestimmungen, iIllsbesonoetere jene über 
die Ernährungszulagen, die Heilfürsorge, die 
orthop:idische Versorgung und das Sterbegeld ab

.zuändern. 
Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen 

die Ern ä h run g s z u lag e n . aufgehoben und 
diejenigen Rentenleistungen, zu denen die Er
nährungszulagen bisher geleistet wurden, erhöht 
werden, wobei an die Stelle der derzeitigen ver
schiedenartigen Ausschließungsgründe im Inter
esse einer einheitlichen Behandlung der Versor
gungsberechtigten Einkorrimensgrenzen treten 
sollen. Bei der Festsetzung dieser Einkommens
grenzen ist durch einen Freibetrag von 200S 
darauf Bedacht genommen, daß Einkommen bis 
zur Höhe dieses Betrages außer Betracht bleiben. 
Dies erscheint notwendig, um die bisher bei der 
Durchführung des Gesetzes zutage getretenen 
vielfachen Härten zu beseitigen. Die Neurege
lung beseitigt auch den sachlich nicht vertret
baren absoluten Ausschluß der Kriegsopfer 0 vom 
Bezug der Ernährungszulage, die selbständig er
werbstätig sind oder eine Rente aus der Sozial
versicherung oder Leistungen aus der Arbeits
losenversicherung beziehen. 

Die Leistungen der H eil für s 0 r g e sollen 
dadurch verbessert werden, daß allen Schwerbe
schädigten Heilfürsorge auch für ursächlich nicht 
auf die Dienstleistung zurückgehende Leiden ge
währt wird, sofern die Heilfürsorge für diese 
Leiden nicht anderweitig sichergestellt ist. 
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Da sich in der 0 r t h 0 p ä dis c h e n Ve r
s 0 r gun g die bestehenden Richtlinien für 
die Gewährung von Körperersatzstücken, or
thopädischen Behelfen und anderen Hilfsmit
teln in rechtlicher Hinsicht . als nicht aus
reichend erwiesen haben, ist es aus Gründen 
der Rechtssicherheit erforderlich, die Leistun
gen der orthopädischen Versorgung im Ge
setz selbst festzulegen. Hiebei soll den beson
deren AufwenidUl11igen, die den Beslchäd~gten in, 
v,iJe1en FäHen aus ,ihrer Di.enstbesch.äoog'Wng durch 
erhöhten Kle:]ruer- und Wäscheverbra'wch erWlaJch
sen, im Rahmen der orthopädt]schen VerwrgnI!ng 
drwl'ch die Awsz.ahlUll1!g e~nes monatl]chenl K.\,eider
und Wä.s,chepausdu.\es R,echnUl11lg genralgen werden. 

Die Höhe des derzeitigen S t erb e gel des, 
die. sich als unzulänglidl erwiesen hat, soll an die 
tatsächlichen Aufwendungen angepaßt werden. 

Außerdem erweisen sich einige weitere Ände
rungen des Kriegsopferversorgungsgesetzes über 
die berufliche Ausbildung und die Geldleistungen 
w1ihrend der erweiterten Heilbehand1ung mit 
Rücksicht auf die Entwicklung auf anderen 
Rechtsgebieten sowie auf Grund der bei der 
Durchführung dieses Gesetzes gewonnenen Er
fahrungen als erforderlich. 

2. Die Beseitigung der Ernä:hrungszulagen 
macht die Änderung derjenigen Bestimmungen 
des Bundesgesetzes über Wohnungsbeihilfen not
wendig, die derzeit noch auf die Bestimmungen 
des Kriegsopfer-Ernährungszulagengesetzes ,Bezug' 
nehmen. 

Der finanzielle Mehraufwand, der durch diese 
Änderungen entsteht, wird in dem Buooesvor
anschlag für das Jahr 1962 seine Deckung finden. 
Den Entschließungen des Nati<onalrates und des 
Bundesrates vom Dezemher 1959, wonach die 
Einsparungen, die sich in den folgenden ,Budget
jahren durch den natürlichen Rentenabfa1'l er
geben werden, vordringlich zur Erfüllung be
sOIl!derrs W'i,chlt,iger Verbesse1"lllIl!~swü,nsche d.er 
Kriegsopfer zu verwenden sind, wird durch diese 
Novelle Rechnung getragen. 

Zu den einzelnen Bestimmungen wird auf die 
ausführlichen Begründungen zudem Initiativan
trag, der an alle Mitglieder des Nationalrates ver
teilt wurde, hingewiesen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat den 
Initiativantrag in seinen Sitzungen am 4. und 
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6. pezember 1961 in Beratung gezogen. An der I Zu Art. I Z. 24: 
Debatte beteiligten sich außer dem Berichterstat- Die Änderung des dritten Satzes in § 46 Abs. 1 
ter die Apgeordneten: Dr. K a nd u t s c h, dient zur Klarstellung der Rechtslage. 
Alt e nb u r ger, W i mb erg e r, Dr. Pr a-
der, Mac h u n: z e, Voll man: n, Rosa Zu Art I Z. 37 bis 40: 
R ü c k, Dr. Hof e n e der, Re gen 'S bur ger 
und der Ausschuß'Obmann Präsident Hillegeist 
sowie der Bundesminister·für soziale Verwaltung 
Pro k s c h. 

Im Zuge der Beratungen über den Initiativ
antrag hat der Ausschuß einige Abänderungen 
und Ergän:zungen des Entwurfes des Bundes
gesetzes, . mit denn das Kri~gsopferverso!l'gungs
gesetz 1957 abgeä1nd'el't u1n:d daJs :KJm~gsopfer-Er
näihrungszulagengeserz 1957 aufgehoben wird, 
beschlossen. 

Im einzelnen ist unter Berücksichtigung dieser 
Abänderungen zu bemerken: 

Zum Titel: 

. Der Titel des GeSietzenltW,UJrfes wurde a.bgeän-. 
, dert, um den Gegen~tland dier gesletzEJeh.en Rege

LUlnig .dJeutlÜichJer zu umschre~ben. 

Zu Art. I Z. 15: 

Für dien FaIrl, daß dJ~e bn der AnJa.ge vorgesehen:cn 
orthopädischen Hilfsmittel die Erreichun'g des 
Zieles der orthopädischen Versorgung nicht ge
währleisten, wird vorgesehen, daß das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung im Einver
nehmen mit dem BundesministeriuPl für Finan
zen Ülber den Umfang der Anlage. hinaus Lei
stungen gewähren kann. Um eine ungleiche Be
handlunlg hintanzuhalten, sind in diesem Zusam
menhange die wirtschaftlichen Verhältnisse der 
Beschädigten außer Betracht zu lassen. 

Zu Art. I Z. 17: 

Die Einkommensgrenze des § 35 a Abs. 2 er
'g~bt sich aus der Summe der Witwengrundren'te 
gemäß § 35 Abs. 2 lit. a, der Zusatzrente gemäß 

-§ 35 Abs. 3 einschließlich der Erhöhung nach 
Abs. 5, sofern die darin angeführten Voraus
setzungen zutreffen, und zwei Drittel der in 
Frage kommenden Pflege(Blinden)zulage. Hie
durch wird gew~hrleistet, daß einkommenslosen 
Witwen, die eine Zulage beziehen, die bisherige 
Leistung, die auch die ErnäJ1rungszulage bein
haltete, gewahrt bleibt. 

Zu Art. I Z. 23: 

Der Ausschuß vertrat die Ansicht, daß die im 
§ 45 Abs. 1 vorgesehene Einschränkung der Ver
sorgungsberechtigung durch die Voraussetzun,g 
der häuslichen Gemeinschaft als sachlich- nicht.ge
rechtfertigt zu entfallen hat. 

Kysela 
Berichterstatter 

Die Bestimmungen über die 13. Monatsrente 
wurden zweckmäßigerweise aus dem Hauptstück 
"Schlußbestimmungen" herausgenommen und in 
einem gesonderten' Hauptstück unter dem Titel 
"Sonderza.hlung"· angeführt. In diesem Zus.am
menhang erhalten die bisherigen Bestimmungen 
der §§ 111 bis 114 die überschrift "VI. Haupt
stück. Schlußhestimmungen". 

§ 108 ist zufolge WegfaiIes 4er Ernährungs
zulage überholt. 

§ 109 wurde im Hinblick auf den Einbau der 
Ernährungszulage in die Zusatz- un:d Elternrente 
neu gefaßt. Die Sonderzahlung wu~de erstmalig 
am 1. Oktober 1954 allen Rentenempfängern, die 
im Bezug einer Ernä:hrungszulage standen, sowie 
Waisen, für die Kinderbeihilfe gezahlt wurde, in 
Höhe der am Fälligkeitstag zustehenden Renten
gebührnisse zuzüglich der im Einzelfalle gebüh
renden Ernährungszulage gewährt. Ab 1. Okto
ber 1958 haben alle Rentenempfänger Anspruch 
auf diese Sonderzahlung. 

Der Ausschuß vertrat einhellig die Auffassung, 
daß bei Nachzahlung von Sonderzahlungen für 
Zeiträume vor Inkrafttreten dieses Bundesge
setzes jeweils von der im Zeitpunkt des Anfalles 
der Sonderzahlung in Geltung gestandenen 
Rechtslage auszugehen ist. 

Ferner hat der Ausschuß in der Anlage zu den' 
§§ 32 und 33 KOVG 1957 einige Abänderungen 
beschlossen. 

Der Ausschuß hat außerdem eine Druckfehler
berichtigung in der Begründung "Zu Art I Z. 8" 
auf Seite 24 des Initiativantrages dahingehend 
vorgenommen, ,daß die Worte "dreifach und" zu 
entfallen hahen. 

An dem Entwurf über das Bundesgesetz, mit 
dem das Bundesgesetz über Wohnungsbeihilfen 
neuerlicha:bgeändert wird, hat der Ausschuß 
keine Abänderungen vorgenommen. 

Bei der Abstimmung wurden die beiden Ge
setzentwürfe samt Anlage in der beigedruckten 
Fassung einstimmig angenommen. 

per Ausschuß für soziale V~rwaltung stellt Soo- / 
mIt 'den An t rag, der NatIOnalrat woUe den . 
angeschlossenen Gesetzentwürfen' 1 
samt Anlage die verfassung~mäßige Zustimmung 'j 
erteilen. 2 

Wien, am 6. Dezember 1961 ' 

Hillegeist 
Obmann 
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Bundesgesetz vom 
, mit dem das Kriegsopferversorgungs

gesetz 1957 abgeändert und das Kriegsopfer
Ernährungszulagengesetz 1957 aufgehoben 

wird. 

Der Nati~nalrathat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 152, in der Fa1ssll111g der BundiesigreSJetze EGBL 
Nr. 172/1957, BGBL Nr. 261/1957 und BGBl. 
Nr. 289/1959, wird abgeändert und ergänzt wie 
folgt: 

1. Im § 1 Abs. 1 sind na,eh dem Worte "hie
durch" die Worte "oder durch die vormilitärische 
Ausbildung" einzufügen. 

3 

5. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. (1) Schwerbeschädigte, die das 18. Le
bensjahr vollendet haben, erhalten auf Antrag 
zur Sicherung ihrer Lebenshaltung zur Grund
rente eine Zusatzrente, wenn sie nicht in der 
Lage sind, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, die 

. ihnen unter Berücksichtigung ihres Gesundheits
zustandes, ihrer Lebensv'erhältnisse, Kenntnisse 
und Fähigkeiten unter Bedachtnahmeauf die 
Lage des Arbeitsmarktes billigerweise zugemutet 
weriden kann, oder wenn sie kein Einkommen 
haben, das nach Abs. 3 die Gewährung einer Zu
satzrente ausschließt. 

(2) Die Zusatzrente beträgt monatlich bei einer 
Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

50v.H ............. ,., ....... , ..... ,. 

,2. Dem § 4 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Eine Gesundheitsschädigung gilt, wenn für 
sie auch nur eine Versorgungsleistung (§ 6) zu
erkannt worden ist, für immer, und zwar auCh 
bei der Inanspruchnahme jeder anderen Versor-, 
gungsleistung (§ 6) als Dienstbeschädigung im 
Sinne des Abs. 1." ' 

60v.H ......... , ........... , .. , ... . 
70 v. H. 
80v.H. 
90 v. H. und mehr ........... , ...... . 

235 S, 
290 S, 
355 S, 

420 S, 
580 S. 

(3) Die Zusatz rente nach Abs. 2 ist nur in
soweit zu zahlen, als das monatliche Einkommen 
(§ 13) des Schwerbeschädigten ohne Berücksichti
gung der Grundrente die Höhe der ihm bei Er
werbsunfähigkeit zustehenden Beschädigtenrente 
(Grundrente und Zusatz rente nach Abs. 2, jedoch 
ohne Berücksichtigung der Erhöhung nach Abs. 4 
und nach § 11 Abs. 2) nicht erreicht; diese 
Grenze erhöht sich, falls Kinderzulagen und 
FlfaJuenZruhge (§§16, 17) gebühr:en\ um deren 
Betrag. 

3. Im § 6 Abs. 1 hat Z. 4 zu lauten: 

,,4. Orthopädische Versorgung." 

4. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. (1) Die Grundrente beträgt monatlich 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 

,30 v. H. ............................ 55 S, 
40 v. H. ............................ 75 S, 
50 v. H. . .......... ' ...... " ..•. , ..... 180 S, 
60 v. H. ........ "., ........ , ....... 240 S, 
70 v. H. . ... , .. ,.................... 335 S, 
80 v. H. ............................ 400 S, 
90 v. H. und mehr ................... 628 S. 

(2) Die Grundrente nach Abs. 1 ist vom Ersten 
des Monates an, in dem männliche Schwer
besch~d~gtJe das 60. und weilblJiJche Schwer
beschädigte das 55. Lebensjahr vollenden, um 
35 S zu erhöhen." 
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(4) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatliche Einkommen (§ 13) abzüglich 
eines Freibetrages von 200 S und ohne Berück
sichtigung der Grundrente den Betrag von 23'9 S 
nicht erreicht. 

(5) Wenn ein Schwerbeschädigter die Annahme 
einer ihm angebotenen Erwerbstätigkeit, die ihm 
unter Berücksichtigung' der' persönlichen und ört
lichen Verhältnisse hilligerweise zuzumuten ist, 
oder die Durchführung einer zurWiedereinglie
derung in das Erwerbsleben für notwendig be
fundenen beruflichen Ausbildung unbegründet 
ablehnt, ist keine Zusatzrente zu .leisten. 

2 
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· (6) Schwerbeschädigte, die Empfänger einer dertäglicher Arbeitsverdienst von 48 S. Der Bei
Pflegezulage gemäß § 18 oder einer Blinden- tragssatz beträgt in der Krankenversicherung 
zulage gemäß § 19 sind, erhalten die Zusatz rente 4'8 v. H., in der Unfallversicherung 0'5 v. H. der 
nach Abs. 2, jedoch ohne die Erhöhung nach allgemeinen: Beitragsgrundlage." 
Abs. 4, auch dwm, wenn die VoratUls'sletzu:ngen des 
Abs. 3 nicht gegeben sind." 11. Im § 23 haben die Abs. 1 und 3 zu lauten: 

6. Im § 13 hat. Abs. 1 zu lauten: ,,§ 23. (1) Der Beschädigte hat Anspruch auf 
unentgdtLiJche Heilfürsorlge bei jeder als Di:enst

,,(1) Unter Einkommen im Sinne des § 12 beschädigung anerkannten Gesundheitsstörung 
Abs. 3 ist die Wertsumme zu verstehen, die einer und deren Folgen." 
P~~on ausdJatUe;~ndenEptr~gs<;ludlen ·vn Geld'-oder ,,(3) Erwerbsunfähige (§ 9 Abs. 2) haben An
Guterfor~ zufließt ~nd die sie v~.rbraucI;en kann, spruch auf unentgeltliche Heilfürsorge bei jeder 
o~ne daß Ihr y erm~gen ges~male:t wird .. ~um Gesundheitsstörung. Den gleichen Anspruch 
~mko~m~n zahl~.n Jedoch n~~t Kmd~:belhl.lf~n. haben auch die übrigen Schwerbeschädigten, wenn 
emschh~~hch ~r?anzung~betrage, FamIl!en:belhIl- 1 sie eine Zusatzrente (§ 12).beziehen und weder 
f~n, Mutt~rb:~lhl}:en, Kmderzulagen sowie Er-. der gesetzlichen KrankenversicheruB;g 'Lmterlie
Ziwhungshfllltra,ge. 1 gen noch Anspruch auf Unfallheilbehandlung 

'7. Im § 13 hat Abs. 5 zu entfallen. 

R Dem§ 18 ist folgender Abs. 4 anzufügen: 

,,(4) Für Beschädigte, die infolge einer Dienst
beschädigung vier Gliedmaßen verloren haben, 
sowie für BesChädigte mit gleichzuachtenden 
schweren Leidenszuständen ist die Pflegezulage 
der Stufe V um ein Drittel ihres Betrages zu 'er
höhen." 

9. Im § .2-1 hat Abs. :5 zu lauten: 

,,,{5) Für die Dauer einer beruflichen Aws
bildung im Gewerbe bleiben die einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen unberuhrt. Ein allen
hlls während der beruflichen Ausbildung in 
einem Betriebe bezogenes Entgelt (Lehrlingsent
schädigung) ist auf die Gebührnisse nach Abs. 4 
anzurechnen." 

10. Im § 22 haben die Abs. 1 und 5 zu lauten: 

gegen den Träger der gesetzlichen Unfallversiche-. 
rung haben." 

12. 1\11 § 24 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Wenn die Heilfürsorgemaßnahmen nach 
Abs. 1 keinen genügenden Erfolg .zeitigen oder 
erwarten lassen, ist dem Beschädigten ,als er
weiterte Heilbehandlung eine als notwendig er
kannte Heilstättenbehandlung oder Kur in einem 
Heilbad oder heilklimatische Kur gemäß den be
hördlich atnerkannten Indikationen zugewäh
ren:'·' 

13. Dem § 26 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Der AnspruCh auf Krankengeld und Fa
miliei1(Tag)geld ist von Beschädigten, die inder 
gesetzliChen Krankenversicherung pflichtver
sichertoder.freiwiiliIj,g versichert sind, nach Ab
lauf der Leis;rongspflicht des Trägers der Kran
kenversiCherung bei sonstigem Ausschluß für :die 
rückliegende Zeit binnen sechs Wochen gdterrd 
zu machen." ,,(il) De1" Beschädigte ist für die Dauer der ,be

ruflid];en Ausbildung in 'der :gesetzlidhen Kran-
I tken- und UnlallV'ersicherung pflichtv,ersichert, 14. Im § 29 haben die Ahs. 2 und 4 zu lauten: 
wenn UFld insoweit 'er während der beruflkhen ,,(2) Das tägliChe familiengeld beträgt die 
A.u:sbil,atl'!il;g nicht bereits auf Grund anderer ge- Hälfte des nach § 28 Abs. 1 und 2 zu errechnen
setzlicher Vorsruri:ften ,der Pflichtyersid1erung ia den Krankengeldes. Den im § 26 Abs. 1 be
diesen V.ersicherungenumterliegt; soll die beruf-' zeichneten Beschädi·gten hat jedoch ,das Landes
liche Ausbildung mindestens fünf Monate imalideml'l'l1t währendei'ner 'gemä'ß§ 24 Abs. 2 
dauern,. so ist der Bes,chädigte auch nach den bewilligten erweiterten Heilheh~n.dlung ais Fa
VorsChriften des Arbeitslosenversicherungs- miliengeld in dem Ausmaß und für die Dauer 
gesetzes 19'5'8, BGB1. Nr. 199, in der Arbeits- zu gewähren, wie es die Gebietskrankenkasse den 
losenversiCherung pflichtversiChert, wenn er niCht bei ihr PfliChtversicherten auf Grund' gesetzlicher 
bereits auf Grund der VorsChriften des Arbeits- oder satzungsmäßiger Vorschriften zu gewähren 
losenversicherungsgesetzes 1958 der Arbeitslosen-hat,sofern dies für den BesChädigten günstiger 
versid:l:erungspfl~drt 'lIlnter:liegt. Die Ansprüche ist." 
des ßesch;äccliigtten füra~s Dienstbeschädigungs
leiden nach ,diesem Bundesgesetz:ewerden hie-

,;(49 Für die im Abs. 1 bezeichnete Dauer ge
bührt dem Beschädigten, dem ein EamJ;lien,g.eld 
lediglich aus ,c\.em Grunde nicht zu leisten ist, weil 
er den Unterhalt v,on Angehör~:gen nicht he~ 
stritten hat, an Stelle des Familiengddes ein Tag
geld von 5 S; die ,Bestimmungen des Ab's. 2 

durch, nicht berührt." ' 

,;(5) Die Beiträg,e für die Versicherungen naah 
Ahs. 1 werden Zur Gänze vom Bunde getragen. 
Als aflgemein~ Beitragsgrund:lage gi.!t einkalen-
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zweiter Satz sind entsprechen.d anzuwenden. I~
solang.~ eine, Zusatzrente gebührt, ist kein Tag
geld zu leisten." 

15.. Im. I. Haupts.tück hat Abschnitt VI zu 
lauten: 

"ABSCHNITT VI. 

Orthopädische Versorgung, 

§ 32!. (1) Der B'e!>chädiigte hat mm Zwecke' der 
WiedoogeWlin:nung .oder Erhöh:ung seiner infolge 
dler Dienstbesch~dj.gung geminderoen Erwerbs~ 
fähigkeiit oder ZiUr Behebulnlg adler Erl,eichterung 
der Folgen der Dicn~tbeschädigun,g An:spruch a'uf 
orthopädioche. Versorgung. ErwerbsU!llfähi~ (§.9 
Abs. 2) halben AnlSprudL auf Q1fthopädisch,e Ve'r
sorgung auch. für KBrperSlchäd1en, dIi<e mit. der 
DiellsDbeschädigung im keinem ursäduruchen Zu
Slammerrh~nge soehen. Den gleichen: Anspruch 
haberr auch die übl'.igen Schwerheschädigten, wenn 
siie 'eime Zusa:tzr'elnlte (§ 12)' bezli,ehen und wed'er 
der @esetzlj,ch,en Krankenve!1si,chcnurng unterliegen 
noch Anspmch auf Heilbehelfe .im Rahmen der 
Unfa1!hei'l!hehan1dlung oder, auf Körperersatz
stückle,. o,rthopädrusch,e Behelfe odler andiere Hilfs
mittel geg,en. den Träger der g~setzJ,j,chlen Unhll.
v,emächerung hahen. 

(2) Dj'e oi'!thopädische Ve,rs.orgU'ng wird vom 
Bundie 'beigestdlt und umfaßt die AUJSiSJtat't'ung 

mvt Körperers'atzstüclwn, orthopädischen urnd 
al1!deren HiHsmitteln, denen Wi1ederhecrstdlung 
und Emeuemng. Die Besti:mrnunlgendles. § 31 
Abs. 2 ~elten s.mgemäß. Der Bund: kal1il1 siech das 
E,igentrumsrech t vorbeh:i:1oen. 

(3) Art ul1!d Umfang der' Ausstattung mit Kör
pel'lersaltzstückeru, orthopädlisch'el1! und anderen 
Hi'lfsm~tlleln, deren Gehraru,ch,sda.uer SOWDe die 
Pausdlbeträge a.Is Ersatz für auß,e!1gewöhnlichen 
KIeider- 'Ulnd Wäscheverhrauch SI~nJd i,n d;er An
hge zu dierem Bun,diesgesetz fesllgelegt. Dals Bun
desmini9tenIUm für soziaTe' Verwaltung kann im 
Einvernehmen mit dem BU11Jdesmii11JLsteTitum fli:r 
Finanzen auf Antrag über den Umfang d,er An
tage hinaus Leist1Xl1Igen: gewä:J!nrerr, w.enn h~ed'Ulr·ch 
dla's Ziel ,der' orthopädischen Versof'gu11Jg emeicht 
wird; die wirtschaftlichen: Verhältnisse des Be
schädigten sind hiebei 'außer B'et.racht zu lassen. 

(4') Be.;lchJafft sich ein BeSlchädfi&oer eiln Köfper
ersatzstück, ein orthopädisches O!der anderes 
Hilfsm~ttel selh;t, 'So sind ~hm dlile Kosten zu 
ersetzen,d~e dem Bund erwa,chs'en wären, wenn 
di'e orthopäi<Lisch,e V:ersorgu11Ig ,durch, dies,e11l er
fü!;gt wäre. 

(") Die 'unver,meidlLchen R,eiisekoSlte.n, . di~ dem 
Beschädigten heim Bezuge, bei d:er W,iederher
steUuThg; üder Erneuerun'K vün Körperersa,tz
stücken, orthopädisd~Jen oder :L11Idlenen Hilfs-· 
in'itteln erwa,chsen, sind ihm zu ersetzen. 

§: 33. (1) BLi.m.die (§ 19 Abs. 21) &Lm:h auf Anor.ag 
mit einem Führhund auszusta'tuen, sofern . sie 
rrach fachmärunischem' UrteiV ~n der Lage Slinrd, sich 
eines Führhrurudes mit Erf.oLg zu bedienem 

(2) Die Bestimmungen dies § 32' fil1ld1e.nJ auf die 
AU'ssta'ttUing mit Führhunden. mit der Maßg,abe 
Anwenrching, ,dlaß Kostiea für sdbsrt:beschaffte 
Führhunde nicht ellSetzt wer.den..'" 

16. § 35 haJt zu laruten: 

,,§ 35. (1) Die Witwent1ente wirQ aJs Grund
rente und aLs Zusatzrente geleiSItJet. 

(2) Die Grundr~nte betr1~gt morratli&:, 

a) lifllsolarnge. die. WI~t.we·ervror.b~.uJnifähig i~t 
oder für weruigsten's zwei wa.is,erurel1lbenhe:
·nech,tilgre Kinder zu. sorgen: ha't odier wenn 
si'e dias 55. Lebensjahr voJ1'endet halt, 210. S.; 

bJ insolange die Witwe für etn wa.i5Ierur,enten
berechtlilgtes Kind zu sorgen halt, 170. S; 

c) wenn die Witwe ,das, 45" LehetnJsjah:c voll
endlet haJt,. 130.50; 

.cl) für aJLe a,nderen WitWleru 75S. 
D~e wegen ,de.r SOl1ge für Wlaisenrenuenber,echtigte
Kinder nach Et .. a oder b erhöhte GrJUndfr,ente ~e
bünrt auch dann, wenn eine Waäsenrentle weg;en 
Vol,[en;dulnJg des 18. Lebensj,ahres (§ 39), wegen, 
Ei':lan~ung der Sielbsuerhaluungsfä,higketii: oder 
weglen Ver.ehe,I,iJch'Uing' der Wai,se (§ 41 Ahs:" t 
und Z) oGierweg;el1'A1ble'be11ls der Waise w~gef3ll
ten i~t oder wegfäJl't. 

(3) Die Zusaltzrente betJrä~t mO!lialtLilcn für Wit
wen nach Abs. 2 I]t. a 255 S, fÜll" W,itwen nach 
Abs. 2 l~t .. b 'Uln<d c 210. S. Zur Grul1!d'rente nalch , 
Abs; 21it. cl ist keirue Zusa'tZJFerute> zU' tei'stJen. Die 
B'estLmmu1nlgen des' § 14 gel'tenaruch fül' Witwen, 
dienen ·eine Zusatzrent'e' :bewil;1igt wurde. 

(4) Die Zus'atzrente naJch Abos. 3 ist auf Antrag 
und nrur insoweit zu. Zl:Lhlen, aIs dals mon:atLiche 
EinKommen (§ 13) dler Wii,twe ohne' Berü:cksiChtti
gUlng d1er Grundrerute 75 v. H. d~r <im § 12 Abs. 3 
erster Hailooarz aufgestellten E~njkommensgrenze 
ni,cht erre~cht; diese Greruz,e erhöht ~ich für jedes 
waisenrentenber.echtigte, Kil1!d um. ,den Betrag:der 
IGndlerz'llllage (§: 16) .. 

(5) Die' Zusatzrente ist· .insöweil.tLzu erhöhen, alts 
das monatliche Einkommen (§ 13) ahzügElch e]nes 
F r,eibetrag,es von, 2:00. S und ohne Berücksidrui!g:ung 
der GnJindirente den Betrag von 147 S blid:tlt er
l1eicht. 

(6) Eine Witwe gtiLt ~1s erwel'ibmBlfähilg, w:oel1i11 
sWein .ihrem Gesundheiltszustande deI'a'l1t beeiill
trächnilgt ist, daß ihrrue. Ausübung einer ihnen 
Lebenw'fi'tierhaJt ,sichernden. Brwerbstätigkdti 
ruicht zugemutet werden kanlnl,unJd Wett11111 d~eser. 
Zustand: v()raus;S'~cht1ich ml~nrde9üenlS S:echiS. Mon~te 
dauern wilr,d'; 
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(7) W~twen nach Empfängern ei,ne~ Pflegezula,~c , 
oder BIQ11Jdlenzulage (§§ 18, 19) -gebuhrt s'tets die 
WitWlcnrellJte nach Ahs. 2 Lit. -a." 

, 17. Im § 35 a hat Abs. 2 zu hU1len: 

,,(2) D~e Zulage !nlach Abs. 1 beträgt zwei Drittel 
der Pflege(Bli11Jden}zulage, dlie dem verstorbenen 
Ehegatten ,im Zeitpunkueseines Todes zuerkannt 
war;- ,sie gebührt insoweLt, ,als ,dla~ Einkommen 
(§ 13) d,er W~twe dile Summe ,aus Gnundr,ente, 
Zusatzr-entie /Und zwei Drittel der Pflege(B1iJnlden)· 
zula.ge n~lCht erreicht." 

18. § 36 hat zu lauten: 

,,§ 36. (1) Witwen nach Schwerbeschädigten, 
die bis zum Tod Anspruch auf die Beschädigten
rente für Erwerbsunfahige hatten, ist der An
spruch, auf Witwenrente auch dann gewahrt, 
wenn der Tod nicht die Folge einer Dienstbeschä
digung war. 

(2) Den im § 35 Abs. 2 lit. a, bund c bezeich
neten Witwen nach Schwerbes-chädigten, die im 
Zeitpunkte des Todes keinen Anspruch auf die 
Beschädigtenrente für Erwerbsunfähige hatten, 
ist, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienst
beschädigu:ng walr, eiIlle Wiltwerrbeihiilfe zu bewilli
gen. 

(:!) Die Witwenbeihilfe beträgt zwei Drittel der 
Witwenrente (§ 35, jedoch ohne ,die Erhöhung 
nach Abs. 5); sie ist nur insoweit zu zahlen, als 
das Einkommen (§ 13) der Witwe die im § 35 
Abs. 4 aufgestellte Einkommensgrenze zuzüglich 
eines Betrages von zwei Dritteln der in Betracht 
kommenden Grundrente nicht erreicht. 

(4) DieWitwenbeihilfe ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatliche Einkommen (§ 13) der Witwe 
abzüglich eines Freibetrages von 200 S den Be
trag von 147 S nicht erreicht." 

19. Im § 38 Abs. 1 ist der Klammerausdruck 
,,(§ 35 Abs. 3)" durchderi ,_ Klammerausdruck 
,,(§ 35 Abs. 3 bis 5)" zu ersetzen. 

20. Im § 41 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Der Anspruch einer weiblichen Waise auf 
Waisenrente erlischt mit der Verehelichung." 

21. Dem § 42 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 

,,(3) Die wegen, Selhsterhaltungsunfähigkeit 
über das vollendete 18. Lebensjahr der Waise ge
mäß § 41 Abs. 1 geleistete Waisenrente und die 
Doppelwaisenrente, zu der eine Zuwendung ge
mäß Abs. 1 geleistet wird, sind insoweit zu er
höhen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 'ab
iüglich eines Freibetrages von 200 S und ohne 
Berücksichtigung einer Zuwendung gemäß Abs. 1 
den Betrag von 147 S nicht erreicht." -

22. § 43 hat zu lauten: _ 

,,§ 43. (1) Waisen nach Schwerbeschädigten, die 
bis zum Tod Anspruch auf die Beschädigtenrente 
für Erwerbsunfähige hatten, ist der Anspruch 
auf Waisenrente auch dann gewahrt, wenn der 
Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war. 

(2) Waisen nach Schwerbeschädigten, die im 
Zeitpunkte des Todes keinen Anspruch auf die 
Beschädigtenrel}te für Erwerbsunfähige hatten, 
ist, wenn der Tod nicht die Folge einer Dienst
beschädigung war, eine Waisenbeihilfe zu be
willigen. 

(3) Die Waisenbeihilfe beträgt zwei Drittel der 
Waisenrente (§ 42 Abs. 1); sie ist nur insoweit 
zu zahlen, als das Einkommen (§ 13) der Waise 
oder die für den Unterhalt der Waise' bestimm
ten, aus anderen Quellen fließenden Geldmittel 
die Höhe der Doppelwaisenrente samt voller Zu
wendung (§ 42 Abs. 1) nicht erreichen. 

(4) Die Bestim!p-ungen des § 42 Abs. 3 gelten 
sinngemäß auch für Waisenbeihilfen." 

23. § 45 hat zu lallten: 

,,§ 45. (1) Eltern nach Schwerbeschädigten, die 
bis zum Tod Anspruch auf die Beschädigtenrente 
für Erwerbsunfähige hatten, ist der Anspruch 
auf Elternrente auch dann gewahrt, wenn der 
Tod nicht die Folge einer Dienstbeschädigung 
war. 

(2) Die Elternrente wird als Elternteilrente und 
als Elternpaarrente geleistet; sie gebührt nur, 
wenn die Eltern bedürftig (§ 46 Abs. 2) und 
nicht arbeitsfähig sind. Die Prüfung der Arbeits
fähigkeit hat zu entfallen, wenn der Vater das 
60., die Mutter das 55. Lebensjahr vollendet hat." 

24. § 46 hat zu lauten: 

,,§ 46. (1) Die Eltemtlei11'en;te betl'ägt mon:aüidr 
145 S, die Elternpaarrente monatlich 290 S. Diese 
Beträge sind um ein Fünftel zu erhöhen, wenn 
die Eltern (§ 44) zwei oder mehr Kinder oder 
das einzige Kind durch eine Dienstbe:.chädigung 
verloren haben. Eltern nach Schwerbeschädigten, 
die bis zum Tod Anspruch, auf die Beschä,digten
rente für Erwerbsunfähige hatten, ist der An
spruch auf Erhöhung der Elternrente auch dann 
gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer 
Dienstbeschädigung war. . 

(2) Die Elternrente nach Abs. 1 ist nur insoweit 
zu zahlen, als das monatliche Einkommen (§ 13) 
der Eltern 75 v. H. der im § 12 Abs. 3 erster 
Halbsatz aufgestellten Einkommensgrenze zu
züglich eines Betrages in Höhe der nach Abs. 1 
in Betracht kommenden Elternrente nicht er-_ 
reicht; bei Elternpaaren ist die Einkommens
grenze um den Betrag der Frauenzulage (§ 17) 
zu erhöhen. ' 
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(:1) Die Elternrente nach Abs. 1 ist insoweit zu 
crhöh,cn, als das monatliche Einkommen (§ 13) 
abzüglicheines Freibetrages von 200 S bei Eltern
teilen den Betrag von 147 S und bei Elternpaaren 
~en Betrag von 239 S nicht erreicht." 

25. § 47 hat zu lauten: 

,,§ 47. (1) Ist der Tod eines Beschädigten ·die 
mittelbare oder unmittelbare Folge einer Dienst
beschädigung, so wird ein Sterbegeld gewährt. 
Der Tod gilt stets als Folge einer Dienstbschädi
gung, wenn ein Beschädigter an einem Leiden 
stirbt, das als Dienstbeschädigung anerkannt war 
und für das er bis zum Tod Anspruch auf Be
schädigtenrente hatte. 

(2) Das volle Sterbegeld beträgt 2500 S. Auf 
diesen Betrag sind sonstige einmalige Leistungen 
anzurechnen, die aus Anlaß des Todes aus Mit~ 
teIn der Sozialversicherung oder sonstigen öffent
lichen Mitteln '- ausgenommen die Gebührnisse 
für das Sterbevierteljahr nach § 48 - gewährt 
werden; übersteigen diese Leistungen zusammen 
den Betrag von 1000 S, so sind lediglich 1000 S 
anzurechnen. 

(a) Ist der Tod eines Schwerbeschädigten nicht 
die Folge einer Dienstbeschädigung oder stirbt 
ein Hinterbliebener, der bis zum Tod Anspruch 
auf Hinterbliebenenrente hatte, so wird ein 
Sterbegeld in halber Höhe des sich aus Abs. 2 er
gebenden Betrages gewährt. Hatte der Schwer
beschädigte bis zum Tod Anspruch auf die Be
schädigtenrente für Erwerbsunfähige, so ist der 
Anspruch auf Sterbegeld nach Abs. 2 auch dann 
gewahrt, wenn der Tod nicht die Folge einer 
Dienstbeschädigung war. 

(4) Das Sterbegeld ist zunächst zum Ersatze der 
Kosten der Bestattung zu verwenden und an den 
zu .zahlen, der 'diese Kosten bestritten hat. Ein 
nach dieser Ersatzleistung verbleibender Rest ist 
der Witwe, ist eine solche nicht vorhanden, den 
Kindern, sind auch solche nicht vorhanden, den 
Eltern auszuzahlen, wenn diese Persone~ mit 
dem Verstorbenen zur Zeit seines Todes in häus
licher Gemeinschaft gelebt haben." 

26. Abschnitt XI des 1. Hauptstückes hat zu 
entfallen. 

27. Im § 54 a Abs. 3 haben die Worte "der Er
nährungszulagen nach dem Kriegsopfer-Ernäh
rungszulagengesetz 1957, BGBl. Nr. 152, und", 
zu entfallen. 

28. Im § 55 hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach 
diesem Bundesgesetze können, soweit im folgen
den nichts anderes bestimmt wird, rechtswirk
sam nur zur Deckung von gesetzlichen Unter
haltsansprüchen gegen den Versorgungsberechtig
ten verpfändet oder gepfändet werden, und zwar 
mit der Beschränkung, ,daß der nach§ 5 des 

7 

Lohnpfändungsgesetzes 1955, BGBl.Nr. 51, nicht 
,der pfändung unterliegende Betrag, mindestens 
aber die Hälfte der Bezüge freibleiben muß. Zu
lagen nach § 15 können jedoch zur Deckung von 
gesetzlichen Unterhaltsansprüchen zugunsten 
derjenigen Personen, für die' diese Zulagen be~ 
stimmt sind, un:beschränkt verpfändet oder ge
pfändet werden. Ansprüche auf Pflegezulage oder 
Blil!lidenzuJ1age (§§ 18, 19), Führhundzulage 
(§ 20), Sterbegeld (§ 47) sowie auf das Kleider
und Wäschepauschale (Abschnitt VII der Anlage 
Z4 §§ 32 und 33) können weder verpfändet noch 
gepfändet werden." 

29. Im § 56 Abs. 3 ist die Zahl ,,7" durch die 
Zahl ,,10" zu ersetzen. Im § 56 Abs. 4 sind die 
Klammerausdrücke ,,(§ 36 Abs. 2 und 3)" sowie 
,,(§ 43 Abs. 2 und 3)" durch die Klammeraus
drücke ,,(§ 36 Abs. 2 bis 4)" sowie ,,(§ 43 Abs. 2 
bis 4)" zu ersetzen. 

30. Im § 58 Abs. 1 dritter Satz ist der Klam
merausdruck ,,(§ 12, § 35 Abs.' 3)" durch den 
KlammemUJSdwck ,,(§ 12, § 35 Abs. 3 bils 5)" zu 
ersetzen. 

31. Nach § 59 ist als neuer Abschnitt XVI ein
zufügen: 

"ABSCHNITT XVI. 

Versorgung bei Aufenthalt im Ausland. 

§ 60. Der Anspruch auf die geldlichen Ver
sorgungsleistungen nach diesem Bundesgesetze 
wird' durch einen Wohnsitz oder Aufenthalt im 
Auslande nicht berUhrt. Für eine notwendige 
Heilbehandlung (§§ 23, 24) sowie für vom Be
schädigten selbst beschaffte Körperersatzstücke, 
orthopädische und andere Hilfsmittel (§§ 32, 33) 
wird nur Kostenersatz geleistet, und zwar bis zur 
Höhe des Betrages, den der Bund bei Gewährung 
einer entsprechenden Heilbehandlung oder 
orthopädischen Versorgung im Inlande zu tragen 
gehabt hätte." 

32. § 62 hat zu entfallen. 

33. § 78 hat zu lauten: 

,,§ 78. über die Anerkennung einer Gesund
heitssch,ädigung als Dienst'beschädigung (§ 4) so
wie über die nach diesem Bundesgesetze gebüh
renden Versorgungsleistungen (§ 6) entscheiden 
in erster, Instanz die Landesinvalidenämter, in 
zweiter und letzter Inst~nz die bei den Landes
invalidenämtern errichteten Schiedskommissio
nen." 

34. Im § 87 hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(1) Die auf dieses Bundesgesetz gestützten 
Versorgungsansprüche sind vom Versorgungs
werber oder seinem gesetzlichen Vertreter durch 
Anmeldung beim örtlich zuständigen Landes
invalidenamte (§ 79) geltend zu machen. Dieser 
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, V.orschrift wird auch durch eine Anmeldung bei I zulagengesetz 1957, B,GBl. Nr. 152, tritt mit 
einer nicht zuständigen Behörde entsprochen; 31. Dezember 1961 a,ußer Kraft. 

, diese hat die Anmeldung unverzüglich an das (2) Die erhöhten Versorgungsleistungen gemäß 
örtlich zuständige Landesinvalidenamt weiter- § 12 Abs. 4, § 35 Abs .. ' 5, §. 36 Abs. 4, § 42 
zuleiten." Abs. 3, § 43 Abs. 4 und §: 46 Abs. 3 des Kriegs-' 

opferversorgungsgesetzes 1957 in der Fassung 
35. Im§ 93 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: des Art. I sind in den Fällen, in denen bis 

"In' allen Fällen, i~ denen mit Bescheid eines 
Landesinvalidenamtes über die Anerkennung 
einer Gesundheitsschädigung als Dienstbeschädi
gung oder über einen auf dieses Bundesgesetz ge
stützten Versorgungsanspruch entschieden wird, 
steht dem Versorgungswerber und allfälligen 
anderen Parteien das Recht zu, innerhalb von 

, . sechs Wochen nach Zustellung des Bescheides die 
Berufung an die Schiedskommission einzubrin

,gen, sofern die Berufung nicht auf Grund aus
drücklicher gesetzlicher Vorschriften ausgeschlos
sen ist." 

36. Im § 100 hat Abs. 1 zu lauten: 

,,(t) Die Zahlung einer Rente an einen Ver
sorgungsberechtigten, der seinen Wohnsitz oder 
Aufenthalt im Auslande hat, ist entweder durch 
Barzahlung im Wege der Postsparkasse mittels 
Zahlungsanweisung an einen vom Versorgungs
berechtigten namhaft gemachten, im Inlande 
wohnhaften Zahlungsempfänger oder durch Gut
schrift auf einem inländischen Postscheckkonto 
des Versorgungsberechtigten oder des von ihm 
namhaft gemachten Zahlungsempfängers zu voll
ziehen. Auf begründetes Verlangen des Versor
gungsberechtigten kann jedoch das Landesinvali
denamt die Zahlung an ihn auch durch über
weisung der Rente in das Ausland nach den für 
den Auslandsgeldverkehr geltenden Vorschriften 
vollziehen." 

31.. Dezember 1961 eine Ernährungszulage be
zogen wurde, bei Zutreffen. der Voraussetz·ungen 
für die Gebührlichkeit nach Einstellung der Er
nährungszulage von Amts wegen zu gewähren. 

(3) Rentenempfängern" die bis 31. Dezember 
1961 keine Ernährungszulage bezogen haben, ist 
eine der im Abs. 2 bezeichneten erhöhten Ver
sorgungsleis'tungen auf Antrag, und mit Wirkung 
von dem Monat, in dem die Voraussetzungen zu
treffen, frühestens yom Antragsmonat an, zu ge
währen;, wird der Antrag bis 30. Juni 1962 ein
gebracht, so ist die erhöhte Versorgungsleistung 
frühestens mit Wirkung vom 1. Jänner 1962 an 
zu gewähren. 

(4) Die Bestimmungen des Abs. 3 gelten sinne 
gemäß für Anträge auf Leistungen gemäß Ab
schnitt VII der Anlage zu §§ 32 und 33 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in, der Fas
sung des Art. I. 

(5) Bei Beschädigten, die im Zeitpunkte des 
Inkrafttretens dieses. Bundesgese1:zes im Bezuge 
von Versorgungsleistungen nach dem Kriegs
opferversorgungsgesetz 1957 stehen, gelten die 
Gesundhei tsschädigungen, für die Versorgungs,
leistungen gewährt wurden, als anerkannt.e 
Dienstbeschädigungen im Sinne der §,§ 1 und 4 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 in der 
Fassung des Art. I. 

Artikel m. 
Mit der Vpllziehung dieses Bundesgesetzes. ist 

37. Das V. Hauptstück erhält den Titel "Son- das Bundesministerium für soziale· Verwaltung 
derzahlung". betraut. 

38. § 108 hat zu entfallen. 

39. § 109 hat zu lauten: 

,,§ 109. Alle Rentenempfänger h~ben Anspruch 
auf eine alljährlich am 1. Oktober fällig wer
dende Sonderzahlung in der Höhe der ihnen am 
Fälligkeitstage zustehenden Rentengebührnisse 
(§ 6 Abs. 1 Z. 1 und 'Abs. 2 Z. 1). Diese Sonder
zahlung ist Rentenempfängern, denen die Rente 
gemäß § 66 halbjährig im vorhinein auszuzahlen 
ist, zusammen mit den alljährlIch am 1: Növem
ber fälligen Rentenbeträgen zu leisten." 

40. Vor dem §,.111 ist' einzufügen: 

"VI. HAUPTSTüCK. 
Schlußbestimmungen. " 

Artikel H. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 
1962 in Kraft. Das Kriegsopfer-Ernährungs- i 

Anlage 

zu §§ 32 und 33 KOVG, 1957. 
Die' Ausstattung mit Körperersatzstücken, 

orthopädischen: und. anderen Hilfsmitte1ii ist in 
einer, der jeweiligen technisch-wissens·chaftIichen. 
Entwicklung entsprechenden, dauerhaften und 
den Bedürfnissen des Beschädigten angepaßten 
. Ausführung nam Maßgabe der folgenden: Bestim .. 
. mungen zu gewähren: 

I. Sachleistungen. 

1. Künstliche Glieder mit Zubehör einschEeßlich 
Prothesenschuhen und Prothesenhands.chu
hen; 

2 .. Gesichtsersatzstücke, zum Beispiel künstliche 
Augen, Nasen mit und ohne Brille,. Ohr
muscheln; 

3. Zahncl's.atz,. Kiefel'Cl1S aJtzstücke,. IGef erschie
nen; 
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4. Perücken oder teilweiser Haarersatz; 

5. Bein-Arm-Rumpfstützapparate,Bandagen, 
Modelleinlagen, orthopädische Zurichtung an 
Normalschu:hen; 

6.orohopädische Schuhe, sofern nicht deren' 
Zweck durch orthopädische Zurichtung an 
Normalschuhen oder durch Modelleinlagen 
erreicht werden kann; 

7. Stumpfstrümpfe, Trikotschlauchbinden für 
den Gebrauch in der Prothese, im Stütz
apparat oder als Kälteschutz; 

8. Gummistrümpfe, elastische Binden; 
9. Krücken, Stützkrücken, elas,tiJsdre AilllSätz,e bei 

dauernder Benutzung von Krücken, Kranken
stöcke, Blindenstöcke oder Blinderitaststöcke; 

10. handbetriebene Krankenfahrzeuge (Selbst
fahrer, Krankenhhrstühle, ZimmerfahrstüMe) 
mit erforderlichem Zubehör, zum Beispiel 
Schutzdecke, Wolldecke, Luftpumpe, Rück
strahler, Lichtanlage mit Batteriebetrieb, Klin
geln, sofern auf andere Weise eine den Be
dürfnissendes Beschä.digten entsprechende 
Gehfähigkeit nicht erzielt werd~n kann und 
der Beschädigte in der Lage ist, das Kranken
fahrzeug zu benutzen; Kosten für die Unter
bringung der Krankenfahrzeuge sowie für 
Schutzplachen werden nicht ersetzt; 

11. EiIllbeinvorrichtungen an Fahrrädern; 
12. Hörapparate samt Zubehör; 
13. Brillen, Fernrohrbrillen, Luperr;Schutzbrillen 

für !BIinde und Uchtempfind~ilche; 

14. Blindenuhren für Blinde (§ 19 Abs. 2); 
1'5. Einhändergabe1n, Gabelmesser, Handwasch

bürsten mit Gummisaugern oder Anschraub
vorrichtungen, Stiel:bürsten, Zughaken und 
Greifzangen; 

16. Winterhandschuhe (gefütterte Wdl- oder, 
Lederhandschuhe) für Beschädigte mit ver
stümmelten oder gelähmten Händen, Blinde, 
Krücken- oder Stockträger und Benützer von 
Krankenfahrstühlen oder Selbstfahrern; Ar
beitshands,chuhe für verstümmelte oder nar
beruempfindiliche Händ.e; 

17. je vier Abzeichen für Verkehrsbehinderte 
(Schwerhörige, ,Blinde und Hirnverletzte); 

18. Regenmäntel für Blinde, ühnhänder, Be
nützer ,von Krankenfahrzeugen, Halbseiten
oder Querschnitts,g,elähmtle, für Bes'chädigte, 
die wegen ihrer Schädigung dauernd a:uf den 
Gebrauch von zwei Krucken, zwei Stütz
krückeJ? oder zwei Krankenstöcken angewie
sen sind; 

19. Regenmäntel aus Pla:,stik für Einhänder; 

20. Sahlüpfschuhe für Ohnhänder und diesen hin
s~ahtli.ch der Hilf1os~gkeitg/'eichzuha.ltende 
Beschädigte; 

21. Wasser- und Lufiikissen, Sdr:mmgummiun ter
J®gen für Querochl'lJit.t~geläh'ffilte'Und ,daJU'e,md 
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,Bettlägerige, bei Stuhl- und Harninkontinenz 
auch feuchtigkeitsundurchlässige Betteinla
gen, Polsterkissen für Gesäßverletzte; 

22. Tragevorr'ichltUJngen für HaIlJdlg<ep~ck bei Ver
lust oder Gebrauchsunfähigkeit einer Hand, 
sowie bei Verwendung eines Piihrhundes; 

23. Zimmerklosettund Bettheber ,für Quer
schln,itlJs,gelähmte odler d<l!uer.nd Bettlägerige. 

u. Kostenersatz ·an Stelle von Sachleistungen. 

(1) Die Kosten für Änderungen an Stühlen, 
Liegestühlen, Fahrrädern und anderen Gebrauchsc 
geg.elllStänden sind zu ersetzen, süfern sie in einem 
angemessenen V erhäl tnis . zum Wert dieser Ge
genstände stehen. 

(2) Oberschenkelamputierten und hin~ichtlich 
ihrer Gehbehinderung ihnen gleichiuhaltenden 

. Beschädigten werden die Kosten, die ihnen aus 
Änderungen an Bedienungseinrichtungen an 
eigenen Motorfahrzeugen sowie für die 'Beschaf
fung von Zusatzgeräten für eigene Motorfahr
zeuge erwachsen, ersetzt, sofern die Änderung 
oder Beschaffung von der Verkehrsbehörde vor
geschrieben und im Zulassungsschein eingetragen 
wird .. Das gleiche gilt unter dieser Voraussetzung 
für sonstige Gehbehinderte s.owie für Ober- .oder 
Unterarm- oder Handamputierte, sofern sie aus 
beruflichen Gründen auf die Benutiung ein~s 
M.ot.orlahrzeuges angewies,en sind: Ein neuerlicher 
Kostenersarz ist im allgemeinen 'frühestens nach 
Ablauf von fünf Jahren zulässig. 

III. Gebrauchsdaue·r. 

(1) Als durchschnittliche Gebrauchsdauer gelt-en 
für 

1. Ober- und Unterschenkelprothesen 
a) .aus Holz .oder anderem starren 

Werkstoff ............... . 
b) aus Leder ................ . 

2. "Üb er- und Unterarmprothesen .. 

3. Prothesenschuhe ............. . 
4. Prothesenhandschuhe 

a), aus Wolle , .............. . 
b) aus Leder ......... , ..... . 

5. Bruchbänder ... , ~ . , .......... . 
6. Colostomiebandagen ., .. , .. , .. 
7. Plattfußeinlagen , ...... , .. , .. , 
8. orthopädische Schuhe , .. , ..... , 

wenn zw.ei Paar Schuhe abwech
seln{! g,etragen werden, zusammen 

9. Stumpfstrümpfe (6 Stück), Tri
kotschlauch.binden(5 Meter), 
Gummistrümpfe. , .. , ......... . 

10. Krücken, StützhüCken 
a) :bei dauernder Benutzung .. " 
b) sünst .................. , . 
c) elastische Ansätze ..... ,., .. 

H. Krankenstöcke .. ,., ..... , ... ,. 

6 Jahre 
4 Jahre 

5 Jahre 
11/2 Jahre 

3 Monate 
6 Monate 

2 Jahre 

1 Jahr 
11/2 Jahre 
11/2 Jahre 

3 Jahre 

1 Jahr 

1 Jahr 
3 Jahre 
1 Jahr 

.2 Jahre 
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12. hanrlbetrtilebenle Kranke.nf ahrzeuge 
SeJ.bs,tfahrer für berufstätige Be-
schädigte ................... . 

13. Bereifung für Selbstfahrer ..... . 
14. Wolldecke für Selbstfahrer 
15. Hörapparate ................ . 
16. Gabelmesser ................ . 
17. Handwaschbürsten ........... . 
18. Winterhandschuhe 

a) gefütterte WoHhandschuhe .. 
b) aus Leder für Krückenträger . 
c) aus Leder für Beschädigte mit 

verstummelten oder gelähm
ten Häruden, H~iJrude, Stock
tr~ger und lnh'aber von Kmn
kenfahrstühI.en adler Selhs.t-
fahrer;n .................. . 

19. Abzeichen für Verkehrsbehin-
derte ....................... . 

20. Regenmäntel 
a) taUS Stoff ................. . 

b) aus Gummi ............... . 
c) aus Plastik ............... . 

21. Schlüpfsd1uhe ............... . 

22. Luftkissen .................. . 

10 Jahre 

6 Jahre 
1 Jahr 
3 Jahre 
5 Jahre 
1 Jahr 
1 Jahr 

6 Monate 
1 Jahr 

2 Jahre 

1 Jahr 

4 Jahre 
3 Jahre 
2 Jahre 

11/2 Jahre 

2 Jahre. 

(2) Die Körperersatzstücke, orthopädischen und 
anderen Hilfsmittel sind wiederherzustellen oder 
zu erneuern, ,wenn sie schadhaft oder unbrauch
bar geworden sind; die Erneuerung erfolgt nur, 
wenn eine Wiederherl>tellurug urnmögL~ch .odler un
zweckmäßig ist. Die schadhaft oder unbrauchbar 
gewordenen Behelfe sind vor der Erneuerung 
dem Landesinvalidenamt zurückzustellen; das 
Landesinvalidenamt kann sie dem Beschädigten 
jedoch nach entsprechender Kennzeichnung be
lassen. 

(3) Die Wiederherstellung oder Erneuerung 
kann abgelehnt werden, wenn die Besch~digung, 
Gebrauchsunfähigkeit oder der Verlust auf Vor
satz oder grobe Fahrlässigkeit des Beschädigten 
oder .auf Mißbrauch zurückzuführen ist. Die Er
neuerung kann ferner abgelehnt werden, wenn 
der zu erneuernde Behelf dem Landesinvaliden
amt nicht zurückgestellt wird. 

(4) Bei orthopädischen und Prothesenschuhen . 
werden die Kosten der wegen der gewöhnlichen' 
Abnutzung notwendigen Besohlung nicht ersetzt. 

IV. Umfang der Ausstattung. 

(1) Künstliche Glieder mit Zubehör einschließ
lich Prothesenschuhen und Prothesenhand
schuhen, künstliche Augen, Stützapparate und 
orthopädische Schuhe werden erstmalig in dop
pelter, Gießharzprorhesen sowie alle anderen Be
helfe in einfacher Zahl beigesteIlt. Beschädigte, 
die nur Stelzbeine tragen, erhalten für das ge
sunde Bein jeweils zwei Schuhe. 

(2) Den Trägern orthopädischer Schuhe sind 
Schuhe für den nichtbeschädigten Fuß, den Ober-

oder Unterarm- oder Handamputierten oder 
Handverletzten Handschuhe für die nichtbeschä
digte Hand beizustellen. Prothesenschuhe werden 
pa-arweis·e beiges·teUt. Einseiüg Obet - oder 
Unterschenkel- oder Fußamputierte, . die ein 
Kunstbein nicht tragen können, erhalten als 
Erstausstattung zwei Einzelschuhe für das nicht-
beschädigte Bein. -

V. Führhunde. 

(I) Blinden ,i~t zum Führhund' dJiJe ·erfordlerIidle 
AusrüWlltng beizu~oel1en. 

, (2) Der m~t1dle i,st zur entsp'recheruden Pflege 
des Führhundes verpflichtet. Bei Mißbrauch, 
grober Vernachlässigung oder Mißhandlung kann 
der Führhund entzogen werden. 

(3) Die Kosten für eine tierärztliche Behand
lung einschließlich der Heilmittel werden ersetzt. 
Die Kosten für die Unterbrin;ung und Pflege 
des Führhundeswährend der Pflege des Blinden 
(§ 19 Abs. 2) in einer Krankenanstalt, während 
einer Heilstättenbehandlung oder Kur III emem 
Heil-bad oder einer ·heilklimatisch.en Kur des 
Blinden werden ersetzt. 

VI. Beihilfen zur Anschaffu~g von Motorfahr
zeugen. 

(1) An Stelle ein,es Selbstfahrc·;s odler eil11Jes Knn
kenfahrstuhIes ,einslchl~eßLiJch derenWiledlerher
~üellunlg iSit dem Besmädigten auf Aonlnrag eine Bei
hilfe ZUT Beschaffung -eirues mehrspuri~en K'raft
fahrz!cuges oder Inva~id!enkr.aftfahrzeuges 2'JU ge
wähl1en, wenn er zur Führung eirues sÜlIchen be
'r,echt~t ilSt. D~e Beihilfe :nur Beochaffung eänes 
Kraftfahrzeuges ist ,in dler 1'2fa:men Höhe, zur 
Beochaffung eines In.val~d!e\llikra~tfa.hrzeu,ges in der 
doppeJilJen Höhe der durruschn,intlilch,(,m Kost'eu zu 
leisten, die dem Bund alus der Bei~tel1ung eines 
Selbstfahrcil"Is -enltstandlen wäl'eI1J. Die Beträg,e erhö· 
hen siJch auf das 1'6 fadle beznehlUnglSweise a:uf das 
2'3 fache di,es,er Kosten, WIerun der Bes1chädiJgte be
nufst,ätirg ist; sie dad in kei11Jem FaUed:en tat
sä,chlichen Bet:l1ag der Besd1>aff:ungskos-nen über
steigen. R,ep'a:raturen und Beuriebskostien für die 
mi1ttels der BeihiMe beSlchiafrten Kraftfahrzlooge 
werden mcht ersetzt. 

(2) Nach BewilLigung eiruer Beihiilfe kann ein 
Anspruch auf Beistellung eines Krankenfahrzeu
ges oder auf eine neuerliche Beihilfe erst nach 
Ablauf der durchschnittlichen Gebrauchsdauer 
des Fahrzeuges, an dessen Stelle die Beihilfe be
willigt worden ist, entstehen. 

VII. Kleider- und Wäschepauschale. 

Als mOlll:lJdichlePauschbeträge füraußerge
wÖhrnJl.:imen Kleilder- UJnd Wä;ochevetbrauch sind 
zu Leisten: 

1. EilnseiltJig Ober- oder Unterarm- odler Hand
amput~erteri, ,eiItlJs,eiJtig Ober- oder Unteflschenkel-
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oder Fußampuuerten, einserug oder beidseiti.g 
Fußsoumpfamputiel'ten mit AppaTata1liSlrÜstung, 
Trägern von StützapparaitJen (ausgenommen Leib
bandagen), Beschädigten, die dauernd auf den Ge
bmuch von zwei Krucken oder zwei Stockstützen 
aIlJgewilesen siIlJd, Benützertnl von Selibstfahrwagen, 
Beschäimgt'eI1 mitabsoIlJderndien Ha;ut'erkran
kUIliglen oder FisteleiJterungen gerun@er Ausdeh-

1lJUng ..................... :.......... 30 S; 
2 .. DoppeLt Ampuoiel'oen . (0 beral'm, . U:ruterarm, 

Hand, Obel'1s.chenkel, Uruterschenkel, Fuß), soweit 
sie rocht unoer Z. 3 falLen, Beschä.digten mit aus
gedehnten:, sta;rk abs;ondlernden Haut.erkrankun
gen oder FisteldterungJ6IlJ, mit KUIlJSltafterba'llda-

11 

gen, mit U1'Iinfängern oder mit AfterschlLießbanda
gen, Hu-nv!'lrletzteIlJ mit ccl'ehra.1en Krampfa,n
fäHen, sofe:rn sie hiefür eine Beschäd~gtenrente 
nach einer M~nderuIlJg der Erwerbsfähigkeit von 
mindestens 50 v. H. be2Jiehen ............ 45 S; 

3. Dl'eifa;ch oder vierfa,ch Ampuciel'ten (Ober
arm, Untrera;rm, HaJnd, Ober&ehenkel, UIlJter
schenkel, Fuß), Empfängern einer Pflegezulage 
oder BIinruenrzulage milIlld'esteru;der Stufe III, 
QUel'Slch'Mttsgelähmten mit BLas,en- und Mast
darmlähml.lII1Ig, HirnverletZlten mit cerebralen 
Krampf,anfälIen, sofern sie hj,efür leine. Beschädig
teIlJnente naJch einer Mfndel'lUlng der Erwerbsfähig
keit von mindestens 70 v. H. bezi,ehen ... 60 S. 
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Bundesgesetz vom 
, mit dem das Bundesgesetz über Woh

. nungsbeihilfen neuerlich abgeändert wird. 

Der N<litrionakart hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Bundesgesetz über Wohnunlgsbeihilfen, 
BGBI. N.r. 229/1951, in der Fassung der Bundes
g,esetze BGBI. Nr. 163/1956, BGBI. Nr. 292/1957, 
BGBI. Nr. 90/1960, BGBI. Nr. 305/1960 und 
BGBI. Nr.120/1961, wil'd a.bgeändert wie folgt: 

1. Im § 3 hat lit. g ZJU lauten: 

g) Empfänger laufender Geldleistungen aus der 
Kriegsopferversorgunlg, sofern sie eme 
Lei'stung gemäß § 12 Abos. 4, § 35 Abs. 5, 
§ 36 Abos. 4, § 42 Abs. 3, § 43 Abos. 4 oder 
§ 46 Albs. 3 des Kriegwpferversorgunigsge
~wes 1957, BGBI. Nr. 152, heziehen;" 

2. Im § 4 Abs. 1 hat Z. 2 ZIU launen: 

,,2. für die Kim:Lerbeihilfe a,uf Gnlill'd des Kin
derbeihilfengesetZles, BGBt Nr. 31/1950, oder Fa
milieniheihhlfe auf Grund des Familienlastena'llS
gleichsg.esetzes, BGBI. Nr. 18/1955, gewährt wi!1d, 
soweit siJe Inlicht in einem Lehrverhältnis stehen;" 

3. Im § 4 Abs. 2 ha.t Z. 3 zu laUben: . 

,,3. gegenüber dem Bund, wenn bei Empfän
gern lalllfender Geldlerstungen aus dler KJl'iegs
opferv,ersorgung oder Opferfürsor,ge ei,ner der in 
Z. 2 IiIt. a oder b vOl1gesehenen TathestäU1K:!e ge
geben iot ,sowie wenn ein Anspruch auf W oh
nUlll/gsheihilfe zufolge § 13 a nicht hes-teht." 

4. § 6 halt zu laulben: 

"Ni c h t b e r ü c k s ich ti g u 'n g der W 0 h
nun!gsbetihlilfe bei Elrm~tt1ung von 

Ein kom m e n ,u n d E i'n k ü n f te n.· 

§ 6. Bei Ermit<tlung des EiinkommeI1lS nach § 13 
.dies Kriegsopferversorgungsgesetzes 1957 und der 
Einkünfte na,ch § 1 Abs. 3 des Kindlerbeihilfe<nge
setzes oder na,ch § 3 Li,t. b des F'amilienlastenaus
gIeichslgesletzes hat die W ohnungsbeihhlfe auß·er 
Bewacht zu bI.ciben,." 

Artikel II. 

Dj,eses Bundesgesetz tritt m~t 1. Jänner 1962 
1111 Kraft. 

Artikel III. 

Mit der Vollziehtllng dieses BuI1ld:esgesetzes list 
da's Bundesmi,nisterium für soziaJe Verwa1tlung 
betraut. 

513 der Beilagen IX. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original)12 von 12

www.parlament.gv.at




